Richtlinien

des Instituts für Volkswirtschaftslehre für ein Doktoratsstudium 

mit volkswirtschaftlichem Schwerpunkt

(Erstbetreuung und/oder Dissertationsfach und/oder Rigorosenfach 
aus dem volkswirtschaftlichen Bereich und daher Absolvierung des 
DissertantInnenkolloquiums Volkswirtschaft als "Kernveranstaltung" des Studiums)

Der seit WS 2002/2003 gültige Doktoratsstudienplan knüpft die Gestaltung eines Doktoratsstudiums an fachliche Voraussetzungen und Bedingungen, die die Qualifikation der BewerberInnen, die Eignung des Dissertationsthemas und Dissertationsfaches sowie die Lehrveranstaltungen des Studiums betreffen. Diese Aspekte des Doktoratsstudiums werden im Zusammenwirken von ErstbegutachterIn, Leitung des DissertantInnenkolloquiums und Vizerektor für Lehre festgelegt. Das Institut für Volkswirtschaftslehre empfiehlt, bei der Entscheidung über ein volkswirtschaftliches Doktoratsstudium die folgenden Kriterien zu berücksichtigen, und bestellt zur Überprüfung dieser Kriterien, sowie zur Beratung der Studierenden und der o.a. zuständigen Organe eine/n KoordinatorIn für das volkswirtschaftliche Doktoratsstudium.

1. Voraussetzungen der DoktorandInnen für ein volkswirtschaftliches Dissertationsfach

Zur erfolgreichen Bearbeitung eines Dissertationsthemas in einem volkswirtschaftlichen Fach sind als Basis ausreichende theoretische und methodische Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre aus dem zugrunde liegenden Diplomstudium erforderlich. Der/die KandidatIn sollte daher im Rahmen seines Diplomstudiums bzw. gleichwertigen Studiums (FH-Studium etc.) zumindest zwei volkswirtschaftliche Fächer im Umfang von jeweils 8 Semesterstunden und auf dem Niveau eines zweiten Studienabschnittes (Magisterstudium) absolviert haben. Volkswirtschaftslehre nur auf Einführungsniveau (Grundzüge-Fach) ist nicht als ausreichend anzusehen, um mit der Dissertation wissenschaftliche Probleme eines volkswirtschaftlichen Dissertationsfaches in der vom Studienplan geforderten Tiefe bearbeiten zu können: "Die/Der Studierende hat durch die Dissertation über die an eine Diplomarbeit oder Magisterarbeit zu stellenden Anforderungen hinaus darzutun, dass sie/er die Befähigung zur selbständigen Bewältigung wissenschaftlicher Probleme erworben hat." (§ 7 Abs. 2 Doktoratsstudienplan)

Liegen die o.a. Voraussetzungen (qualifizierte Volkswirtschaftslehre im Diplomstudium) nicht vor, wurden aber ausreichende volkswirtschaftliche Kenntnisse anderweitig erworben, so sind diese Kenntnisse und ihr Erwerb nachzuweisen und werden nach den Kriterien der Anrechenbarkeit für Studien (§ 78 Universitätsgesetz 2002) geprüft.

Liegen auch keine anrechenbaren volkswirtschaftlichen Kenntnisse vor, so kann die Genehmigung eines volkswirtschaftlichen Dissertationsthemas an die Absolvierung ergänzender volkswirtschaftlicher Lehrveranstaltungen iS des § 7 Abs. 4 Doktoratsstudienplan im notwendigen Umfang (maximal 16 Semesterstunden) geknüpft werden. Diese ergänzenden Lehrveranstaltungen sollen in Abstimmung mit den Lehrveranstaltungen im Dissertationsfach (s.u. Pkt. 6) durch den/die KoordinatorIn im Einvernehmen mit dem/der BetreuerIn festgelegt werden. Kann hier kein Einvernehmen hergestellt werden, entscheiden die drei LeiterInnen des volkswirtschaftlichen Dissertationskolloquiums mit Mehrheit über allfällig vorzusehende ergänzende Lehrveranstaltungen.
2. Voraussetzungen des beantragten Dissertationsthemas

Das beantragte Dissertationsthema muss seinen Schwerpunkt im Rahmen des gewählten volkswirtschaftlichen Dissertationsfaches (s. Pkt. 3) haben. Zu diesem Zweck ist ein Exposé vorzulegen, in dem das Thema und seine Fragestellungen mit Bezug zum Dissertationsfach dargelegt werden und in dem die volkswirtschaftlichen Konzepte und Methoden ersichtlich werden, mit denen das Thema bearbeitet werden soll. Dieses Exposé ist den Anträgen auf Genehmigung des Doktoratsstudienprogrammes (Formular der Studienabteilung) und auf Aufnahme in das DissertantInnenkolloquium Volkswirtschaft beizulegen.

3. Voraussetzungen des gewählten volkswirtschaftlichen Dissertationsfaches

Das Dissertationsfach muss ein volkswirtschaftliches Fach sein (§ 7 Abs. 3 Doktoratsstudienplan), das jedenfalls im konkret absolvierten Diplomstudium verankert ist, und das darüber hinaus als volkswirtschaftliches Prüfungsfach in einer an der Universität Linz angebotenen Studienrichtung verankert ist, oder zumindest ein größeres selbständiges Teilgebiet eines solchen Faches umfasst oder mit einem solchen Fach in einem nahen und sinnvollen Zusammenhang steht. In Frage kommen daher:

· Volkswirtschaftstheorie (16 h)

· Wachstum, Konjunktur und Arbeitslosigkeit 

· Öffentlicher Sektor und Umweltökonomie 

· Finanzmärkte und internationale Währungsbeziehungen 

· Industrieökonomie, Firmen und Internationale Wirtschaft

· Angewandte Ökonometrie und Statistik

Bei Dissertationsfächern, die nicht gemäß o.a. Liste in Frage kommen, aber in einem nahen und sinnvollen Zusammenhang stehen, ist vor Genehmigung durch den Vizerektor jedenfalls eine Stellungnahme des/der KoordinatorIn nötig.
4. Voraussetzungen der/des gewählten BetreuerIn und der BegutachterInnen 

ErstbegutachterIn und BetreuerIn müssen eine Lehrbefugnis für das gewählte Dissertationsfach oder (bei interdisziplinären Dissertationsfächern) zumindest für jenes volkswirtschaftliche Fach besitzen, mit dem das Dissertationsfach in einem engen und sinnvollen Zusammenhang steht. 

Der die ZweitbegutachterIn hat iS des § 7 Abs. 7 Doktoratsstudienplan ein Fach zu vertreten, das mit dem Dissertationsthema oder dem Dissertationsfach zumindest in einem sinnvollen Zusammenhang steht. DoktorandInnen sollten den sinnvollen Zusammenhang eines nicht-volkswirtschaftlichen Faches, das der/die ZweitbegutachterIn vertritt, im o.a. Exposé ihres Dissertationsvorhabens ausführen. 

5. Das zu wählende Rigorosenfach

Gem. § 7 Abs. 8 Doktoratsstudienplan ist für das abschließende Rigorosum ein sog. "Rigorosenfach" festzulegen. Dieses Fach sollte, wenn das Dissertationsfach ein größeres selbständiges Teilgebiet eines o.a. volkswirtschaftlichen Faches oder ein interdisziplinäres Fach mit engem Zusammenhang ist, jenes Fach sein, dem das Teilfach entnommen wurde oder mit dem der enge Zusammenhang besteht.  
6. Die Lehrveranstaltungen im Dissertationsfach

Neben dem DissertantInnenkolloquium haben DoktorandInnen auch 8 Semesterwochenstunden aus dem Dissertationsfach durch Lehrveranstaltungsprüfungen zu absolvieren und nachzuweisen. Diese Lehrveranstaltungen "dienen der Diskussion von aktuellen Grundfragen der Theorie und der Methodik der Wissenschaften sowie der Präsentation und Diskussion von aktuellen Forschungsarbeiten im Bereich der internationalen Forschung, dem Wissenserwerb auf dem Gebiet des Dissertationsfaches und der Anwendung auf das jeweilige Dissertationsthema." (Doktoratsstudienplan § 5 Abs. 2), sie werden auf Antrag des/der DoktorandIn im Einvernehmen zwischen Leitung des Dissertationskolloquiums und BetreuerIn festgelegt und durch eine Stellungnahme des/der KoordinatorIn vorbereitet. Derzeit sind keine expliziten Lehrveranstaltungen für DoktorandInnen eingerichtet, sondern Lehrveranstaltungen aus den verschiedenen Diplomstudien, die ausdrücklich als "für DissertantInnen geeignet" bezeichnet sind, decken den Bedarf ab. Im Bereich Volkswirtschaftslehre sind alle Lehrveranstaltungen des 2. Studienabschnitts mit Ausnahme der Einstiegsfächer in diesem Sinn geeignet.
Lehrveranstaltungstypen, die bereits während des Diplomstudiums absolviert wurden, sind nur dann für das Doktoratsstudium konsensfähig, wenn nachweislich andere Inhalte als bei der früheren LV im Mittelpunkt stehen.  
Wenn der/die zweite BegutachterIn nicht auch im Bereich des eigentlichen Dissertationsfaches tätig ist, sondern ein in einem sinnvollen thematischen Zusammenhang stehendes Fach vertritt, so sollte eine Lehrveranstaltung des Dissertationsfaches dieses Dissertationsthema-spezifische verwandte Fach des/der ZweitbegutachterIn betreffen. 

7. Überprüfung der Kriterien und Aufnahme in das 
DissertantInnenkolloquium Volkswirtschaft

DoktorandInnen, die ihr Studium mit volkswirtschaftlichem Schwerpunkt betreiben (wollen) und den hier genannten Richtlinien entsprechen (qualifizierte volkswirtschaftliche Vorkenntnisse aus dem Diplomstudium, klarer Bezug des Dissertationsthemas zu einem volkswirtschaftlichen Dissertationsfach gem. o.a. Liste, "stimmige" Wahl von Erst- und ZweitbegutachterIn), haben ein Anrecht auf prioritäre Aufnahme im DissertantInnenkolloquium Volkswirtschaft, das in drei unterschiedlichen (nicht jedoch notwendigerweise aufeinanderfolgenden) Semestern zu absolvieren ist. Zur Überprüfung der notwendigen Voraussetzungen ist das beiliegende Anmelde- und Aufnahmeformular für das DissertantInnenkolloquium Volkswirtschaft auszufüllen und vor der Aufnahme in die Lehrveranstaltung zu überprüfen.

Für die inhaltliche Abwicklung dieser Prüfung der hier angeführten Kriterien eines sinnvollen volkswirtschaftlichen Doktoratsstudiums, für die Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich der Aufnahme in das DissertantInnenkolloquium Volkswirtschaft und für die organisatorische Klärung aller in diesem Zusammenhang relevanten Fragen einschließlich der Beratung der Studierenden in diesen Belangen wird seitens des Institutes für Volkswirtschaftslehre ein/e KoordinatorIn bestellt. Der/die KoordinatorIn nimmt seine/ihre Aufgabe im Wege einer Stellungnahme zu den beantragten Aspekten des Doktoratsstudiums wahr und ist von allen entscheidungsbefugten Organen zu hören.

Für die Studienjahre 2004/2005 sowie 2005/2006 wird a. Prof. Dr. Rudolf Winter-Ebmer zum Koordinator im o.a. Sinn bestellt.

gez. A.Prof. Dr. Reiner Buchegger, Vorstand des Instituts für Volkswirtschaftslehre

	Anmeldung zum DissertantInnenkolloquium Volkswirtschaft


1. Zeitraum der Absolvierung (jeweils geplantes Semester eintragen)

(1. für 084 inskrib. Sem. angeben)
	Beginn Diss.-Koll.
	Forsetzung Diss.-Koll.
	Abschlusspräsentation 
	
	Beginn des Doktoratsstudiums

	
	
	
	
	


2. persönliche Daten

	Name, Vorname, Titel
	

	Matrikel-Nr.
	

	Anschrift
	

	Telefon
	

	e-mail
	

	absolv. Diplomstudium
 & Bildungseinrichtung. 
	

	absolv. volkswirtsch. Fächer

	


3. Dissertation, Betreuung und Rigorosum

	Dissertation 
(Thema/Arbeitstitel)

	

	Dissertationsfach

	

	Betreuung (1. Gutacht.)
	

	2. BegutachterIn

	

	Rigorosenfach

	

	3. Rigorosenprüfer
	


4. Lehrveranstaltungen im Dissertationsfach (jeweils Titel, LeiterIn angeben)
	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	4. 
	

	...

	


	Datum, Unterschrift
	


Raum für Bemerkungen und Empfehlungen

1. Ausmaß der volkswirtschaftlichen Vorkenntnisse

Zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen im beantragten volkswirtschaftlichen Dissertationsfach erscheinen die im Diplomstudium erworbenen oder sonstigen anrechenbaren Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre
	
	ausreichend
	
	nicht ausreichend, weil:



	
	
	
	


Wenn nicht ausreichend: Vorschlag für ergänzende Lehrveranstaltungen gem. § 7 Abs. 4 Doktoratsstudienplan:

	notwendiger Umfang d. ergänzenden Lehrveranstaltungen (Semesterstunden)
	


	vorgeschlagene Fächer  (Bezeichnung, Umfang)

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Dissertationsthema, Dissertationsfach und BegutachterInnen

Das Dissertationsthema hat einen ausreichenden theoretischen und/oder methodischen Bezug zur Volkswirtschaftslehre und zum beantragten volkswirtschaftlichen Dissertationsfach:

	
	ja
	
	nein, weil:


	
	
	
	


Das Dissertationsfach ist ein in Linz angebotenes volkswirtschaftliches Fach bzw. ein selbständiges Teilgebiet eines solchen, oder ein damit hinsichtlich Dissertationsthema in sinnvollem Zusammenhang stehendes verwandtes Fach:

	
	ja
	
	nein, weil:


	
	
	
	


Dissertationsthema, Dissertationsfach und venia der BegutachterInnen stehen in einem für die Begutachtung von volkswirtschaftlichen wissenschaftl. Leistungen im Sinne von § 7 Abs. 2 Doktoratsstudienplan sinnvollen Zusammenhang:

	
	ja
	
	nein, weil:


	
	
	
	


3. Lehrveranstaltungen im Dissertationsfach

Die vorgesehenen Lehrveranstaltungen im Dissertationsfach entsprechen den Anforderungen von § 5 Abs. 2 des Doktoratsstudienplanes und werden zur Genehmigung empfohlen:

	
	ja
	
	nein, weil:


	
	
	
	


Die Aufnahme in das DissertantInnenkolloquium Volkwirtschaft wird:
	
	genehmigt
	
	zurückgestellt, weil:


	
	abgelehnt, weil:


Datum, Unterschrift: _________________________________________
(der/die Koordinatorin des Doktoratsstudiums Volkswirtschaftslehre)

� 	Bitte Diplomprüfungszeugnisse etc. in Kopie beifügen


� 	Wenn zwar keine volkswirtschaftlichen Fächer, aber für Volkswirtschaftslehre anrechenbare Vorkenntnisse vorliegen (s. Richtlinie Pkt. 2), bitte auf Beilage anführen und begründen


� 	Bitte ein kurzes Exposé mit Darlegung des Bezuges zum volkswirtsch.. Dissertationsfach beilegen


� 	s. Richtlinie, Pkt. 3


� 	s. Richtlinie, Pkt. 4; wenn nicht auch VertreterIn des Dissertationsfaches: Begründung für den sinnvollen Bezug des Faches d. 2. BegutachterIn zu Dissertation und Dissertationsfach im Exposé der Dissertation ausführen


� 	s. Richtlinie, Pkt. 5


� 	hier ev. mögliche Alternativen anführen
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